
   
   
 
    
 
 
Titel: Der Tarifvertrag Bundespolizei –  

 Auslegung und Anwendung 

 
Veranstalter: Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei 
 in Kooperation mit der TOP Akademie GmbH,  
 Postfach 19 30, 61409 Oberursel 
 
 
Schulungszeitraum: 16. und 17. Oktober 2012 

Schulungsort:  Bildungszentrum Erkner (bei Berlin) 
  
Schulungsbeginn: Dienstag, 16. Oktober 2012, 09.00 Uhr 
Schulungsende: Mittwoch, 17. Oktober 2012, 17.00 Uhr 
 
 
Kosten: 650,- € zzgl. MwSt.  
Modalitäten: Die Abrechnung erfolgt nach Schulungsende an die Dienststelle.  
 Freistellung und Kostentragung erfolgen auf der Grundlage von  
 § 46 Abs. 6 und § 44 Abs. 1 BPersVG  
 

 

Zum Thema: 

 

In den Dienststellen des Bundes trat am 01.10.2005 ein neues einheitliches Tarifrecht für den 
öffentlichen Dienst, der TVöD, in Kraft. Der TVöD löste den seit 45 Jahren geltenden BAT ab und ist 
die wichtigste Rechtsquelle für die Arbeitsverhältnisse der Angestellten und Arbeiter. Aus dem 
Wechsel vom BAT zum TVöD ergeben sich für die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen 
zahlreiche, tiefgreifende Veränderungen.  

Dieses Seminar macht tarifbeschäftigte Personalräte mit den Regelungen vertraut und qualifiziert sie 
für die Beratung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Die Einhaltung der tariflichen und gesetzlichen 
Vorschriften ist eine der wichtigsten Aufgaben der Personalräte. Hierzu ist es unabdingbar, diese 
Regelungen genau zu kennen – unser Seminar vermittelt sie praxisnah. 

 

 

Schulungsinhalte: 

 

Dienstag, 16. Oktober 2012, 

 

9.00 Uhr bis 12.30 Uhr: 

� Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) 

� Entstehung – Unterschiede zum MTArb, BMT-G und BAT 

� Zusammenspiel Arbeitsrecht und Tarifrecht 

(Fortsetzung) 
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Schulungsinhalte (Fortsetzung): 

 

 

Dienstag, 16. Oktober 2012, 

 

13.30 Uhr bis 17.00 Uhr: 

� Struktur und Systematik der Entgelttabelle 

� Zuschläge und sonstige Geldleistungen 

� Einführung in die Arbeitszeitregelungen 

• Arbeitszeitkonten 

• Überstunden 

• Bereitschaftsdienste 
 

 

Mittwoch, 17. Oktober 2012, 

 

9.00 Uhr bis 12.30 Uhr: 

� Urlaub Arbeitsbefreiung 

� Befristung, Teilzeit und Beendigung 

 

 

13.30 Uhr bis 17.00 Uhr: 

� Überleitungsproblematiken 

� Strukturausgleich 

� Besitzstände 
 
 
 
 
 
 
Die Pausenzeiten sind wie folgt: 
 

• Kaffeepause am Vormittag: 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr  

• Mittagspause: 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr  

• Kaffeepause am Nachmittag: 15.00 Uhr bis 15.15 Uhr  
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